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Vereinbarung zu Ferienangeboten im Club WK III 
 
zwischen  
 
Der Würfel e.V. im Club WK III 
Bernhard-Kellermann-Str. 4  
01968 Senftenberg 
 
und 
 
Sorgeberechtigte/Sorgeberechtigter 
 
 
    _____       
Vorname      Nachname 

 
_________ _______ _____       
PLZ  Ort    Straße 

 
    _____       
Telefon (für Notfälle)     E-Mail 

 
 
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn (Nichtzutreffendes streichen) 
 
 
           
Vorname    Nachname   Geburtsdatum 
 
 

 

 

 

 

zu nachfolgend aufgeführten Ferienangeboten an: 
Der Teilnehmerbeitrag und die Durchführung sind abhängig von einer Förderung durch das Jugendamt in Senftenberg. Sollte die 
Maßnahme nicht gefördert werden, halten wir mit Ihnen Rücksprache und entscheiden, ob sich der Beitrag erhöht oder Sie von der 
Teilnahme zurücktreten. Bis jetzt wurden unsere geplanten Angebote immer gefördert. 

 
 

 
   

13.-16. Juli 2026 Ferienfahrt nach Neuhausen - Kosten: 85,00 € 
 

JA            NEIN   Beginn: 08:45 Uhr Bahnhof Senftenberg 

Ende: 12:45 Uhr Bahnhof Senftenberg  
o Im Teilnehmerbeitrag sind alle Kosten enthalten! 

 

Mitzubringen:  

o Krankenversicherungskarte 
o Waschzeug, Sonnencreme, Insektenschutz,  
o Bettwäsche und Handtücher 
o Kleidung für unterschiedliche Witterungen / sportliche Aktivitäten  
o Badesachen, ggf. Kopfbedeckung für starke Sonne 
o Rucksack für Verpflegungspäckchen und Getränke 
o Taschengeld 

• Vor Ort kann es notwendig sein, Ihr Kind mit privaten PKW´s der pädagogischen Mitarbeiter zu 
befördern (als Dienstreise). Sie erklären sich mit der Buchung dieses Angebotes damit einverstanden! 
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27. Juli 2026 Ausflug nach Dresden zum „Team-Duell - Kosten: 20,00 € 
 

JA            NEIN   Beginn: 08:45 Uhr Bahnhof Senftenberg 

Ende: 18:45 Uhr Bahnhof Senftenberg  
 

 

 

 

o Im Teilnehmerbeitrag sind Fahrtkosten/Eintrittsgelder und ein Lunchpaket enthalten! 
 

 

Mitzubringen:  

o Krankenversicherungskarte 
o Bequeme Kleidung 
o Rucksack für Lunchpaket und Getränke 
o Taschengeld 

 

 

 

 

 
 

 

11. August 2026 Fahrt in den Kletterwald Lübben - Kosten: 15,00 € 
 

JA            NEIN   Beginn: 08:45 Uhr Bahnhof Senftenberg 

Ende: 15:45 Uhr Bahnhof Senftenberg 
o Im Teilnehmerbeitrag sind ein Verpflegungspäckchen und Getränke enthalten. 
Mitzubringen:  
o Krankenversicherungskarte 
o geeignete Kleidung für sportliche Aktivitäten 
o Rucksack für Verpflegungspäckchen und Getränke 
o Taschengeld 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

14. August 2026 Paddeltour durch den Spreewald - Kosten: 15,00 € 
 

JA            NEIN    Beginn: 08:45 Uhr Bahnhof Senftenberg 

Ende: 15:45 Uhr Bahnhof Senftenberg 
o Im Teilnehmerbeitrag sind ein Verpflegungspäckchen und Getränke enthalten. 
Mitzubringen:  
o Krankenversicherungskarte 
o geeignete Kleidung für sportliche Aktivitäten 
o Sonnencreme, Insektenschutz, ein Sonnenhut 
o Rucksack für Verpflegungspäckchen und Getränke 
o Taschengeld 

 
 
 

18. August 2026 Fahrradtour zum 1,2,3 Wassersportpark Großkoschen - Kosten: 15,00 € 
 

JA            NEIN    Beginn: 09:30 Uhr am Club WK III 

Ende:  14:00 Uhr am Club WK III 
o Im Teilnehmerbeitrag sind Verpflegung und Getränke enthalten. 
Mitzubringen: 
o Verkehrssicheres Fahrrad + geeignete Kleidung 
o Fahrradhelm (Tragen ist Pflicht!) 
o Badesachen und Handtuch 
o Krankenversicherungskarte  

 
 

 

 

19. August 2026 Ausflug zum Kletterturm Sedlitz - Kosten: 10,00 € 
 

JA            NEIN    Beginn: 15:30 Uhr Bahnhof Senftenberg 

Ende: 18:45 Uhr Bahnhof Senftenberg 
Mitzubringen: 
o geeignete Kleidung zum Klettern (lange Jogginghose/ T-Shirt 
o Krankenversicherungskarte  
o Getränke 
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Angaben zur/zum Teilnehmenden: 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen        

Mein / unser Kind tritt den Heimweg selbständig an: ………………………………… JA            NEIN    
 

Mein / unser Kind wird von einer beauftragten Person abgeholt: ……………… JA            NEIN   

 
Name, Vorname der beauftragten Person:  _________________________________________ 
Wenn Sie Ihr Kind abholen, bitte bei Ferienfahrten und Fahrradtouren jeweilige Treffpunkte 
beachten. Diese sind dann der Abholort. 
 
Mein / unser Kind leidet an Allergien/chronischen Krankheiten: ……………… JA            NEIN   
 
Wenn ja, welche: _____________________________________________________________ 
 
Badeerlaubnis 
Das gemeinsame Schwimmen in Schwimmbädern und Seen, die Durchführung von Bootsfahrten 
oder auch nur der Aufenthalt an Gewässern ist unverzichtbarer Bestandteil von Ferienfreizeiten. Wir 
beabsichtigen bei unserer Ferienmaßnahme im speziell abgegrenzten Nichtschwimmerbereich mit 
den Kindern zu Baden. Des Weiteren ist eine Kanutour geplant.  
  
Unsere Betreuerinnen und Betreuer sind auf die Aufsichtsführung beim Schwimmen/Baden sowie 
beim Wassersport besonders vorbereitet, verfügen aber nicht über eine 
Rettungsschwimmerausbildung.  
 
Sie wurden vom Veranstalter über die im Rahmen der Ferienfreizeit geplanten Bade- bzw. 
Wassersportaktivitäten aufgeklärt. Sie erklären hiermit, dass Ihr Kind über die für die geplante  
 
Veranstaltung erforderlichen Schwimmkenntnisse         verfügt    nicht verfügt.  
 
Um allen Beteiligten ein tolles Badevergnügen zu ermöglichen, benötigen wir von Ihnen genauere 
Angaben zu den Schwimmkenntnissen Ihres Kindes.   
 
 
Ihr Kind hat ggf. folgende Schwimmabzeichen: ___________________________________________                                         
 
 
Ihr Kind kann sich - auch wenn es kein Schwimmabzeichen besitzt - mindestens 10 Minuten 
schwimmend über Wasser halten:                                                                            JA              NEIN  
   
 
und darf nur mit Aufsicht                             auch ohne Aufsicht                           überhaupt nicht  
an gemeinsamen Schwimmveranstaltungen in Schwimm- und Freibädern, an Seen sowie an 
Bootsfahrten auf diesen Gewässern teilnehmen. 

 
 
  

  

  

  



 

 

 

Seite 4 von 5 
 

Haftungsausschluss 
Mit Abgabe der Teilnahmeerlaubnis erklären der Teilnehmer bzw. die Personensorgeberechtigten für den Teilnehmenden den Verzicht auf 
die Geltendmachung von Ansprüchen jeder Art, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen. Dies gilt für Ansprüche gegen den 
Veranstalter und alle Personen, die mit der Organisation und Durchführung der Veranstaltung in Verbindung stehen, einschließlich deren 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Ausgenommen hiervon sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises beruhen. 
Ausgenommen sind ferner sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises beruhen. Das teilnehmende Kind hat während der Ferienveranstaltung den Anweisungen 
des Veranstalters Folge zu leisten. 
 
Die Ausübung der Aufsichtspflicht wird in erforderlichem und zumutbarem Umfang auf das pädagogische Personal übertragen. Dabei ist den 
Personensorgeberechtigten bewusst, dass die Aufsicht über ihr Kind von den Betreuern nur in einem Umfang wahrgenommen werden kann, 
der zumutbar ist. Ihrem Kind kann altersentsprechend in beschränktem Umfang und unter Bekanntgabe notwendiger Verhaltensweisen freie 
Zeit gewährt werden. In dieser Zeit ist die Aufsicht eingeschränkt. 
 
(Bitte bringen Sie die Krankenversicherungskarte und eine Kopie vom Impfausweis mit bzw. informieren Sie uns, wenn Ihr Kind nicht 
krankenversichert ist. Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass es den Betreuern im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht nicht erlaubt ist, 
medizinische Diagnosen zu treffen und Medikamente zu verabreichen. Falls bei Ihrem Kind mit dem Auftreten von bestimmten Krankheiten 
zu rechnen ist, geben Sie Ihrem Kind Medikamente hierfür mit und weisen Sie es genau an, wann und wie diese anzuwenden sind. Im Falle 
einer Erkrankung, werden die Betreuer, bevor ein Arzt vor Ort konsultiert wird, immer versuchen, Kontakt mit Ihnen aufzunehmen, um das 
weitere Vorgehen zu besprechen.) 

 

Belehrung für Eltern/Sorgeberechtigte zum Infektionsschutzgesetz 
Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und am Ferienlager teilnimmt, kann es andere Kinder/Jugendliche oder Betreuer anstecken. 
Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten, Verhaltensweisen und das übliche Vorgehen beim 
Auftreten einer übertragbaren Krankheit informieren. Mit Unterzeichnung der Vereinbarung betätigen Sie, dass Sie gemäß § 34 Abs. 5 des 
Infektions-schutzgesetzes belehrt worden sind. 
 
 

 

Datenschutz 
Für diese Vereinbarung gelten die Datenschutzbestimmungen des Würfel e.V.. Die Datenschutzerklärung kann unter www.wk3-
senftenberg.de/datenschutz/ eingesehen werden. Mit Unterzeichnung der Vereinbarung werden diese Datenschutzbestimmungen 
anerkannt. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Senftenberg, den _____________________  Senftenberg, den _____________________ 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
____________________________________  ____________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten    Unterschrift des Würfel e.V.

http://www.wk3-senftenberg.de/datenschutz/
http://www.wk3-senftenberg.de/datenschutz/
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Einwilligung zur Verwendung und Veröffentlichung von Personenabbildungen  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

In folgendem Projekt: Sommerferien mit dem Würfel e.V. 2026 
 
 

 

 

 
 

Der Würfel e.V. möchte im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Information über die pädagogische Arbeit 
einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Im Speziellen beabsichtigen wir, 
Personenabbildungen wie Fotos, Videos und Druckerzeugnisse zu veröffentlichen. Hierzu benötigen 
wir Ihre Einwilligung. 

• Die Einwilligung ist freiwillig.  

• Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

• Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Vorstand des Würfel e.V. widerruflich.  

• Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 

• Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
 

Hiermit willige ich in folgende Veröffentlichungen ein: 

Fotos im Internet  

 

unter der Homepage www.wk3-senftenberg.de und auf Social-Media-
Plattformen auf wie Instagram und Facebook ………………….………………….…… 

 
JA            NEIN    

 
Videos im Internet  

 

unter der Homepage www.wk3-senftenberg.de und auf Social-Media-
Plattformen wie Instagram und Facebook ………………….………………….………… 

  
JA            NEIN    

  
Fotos und Texte in der örtlichen Tagespresse ……………………….…………………… JA            NEIN    
Fotoausstellungen im Club WK III ……………………….…………………………………….. JA            NEIN    
Druckerzeugnisse wie Flyer und Broschüren ……………………….…………………….. JA            NEIN    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Datenschutz 

Für diese Vereinbarung gelten die Datenschutzbestimmungen des Würfel e.V.. Die 
Datenschutzerklärung kann unter www.wk3-senftenberg.de/datenschutz/ eingesehen werden.  
 
Mit Unterzeichnung der Vereinbarung werden diese Datenschutzbestimmungen anerkannt. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Senftenberg, den ____    ____ ________    
Name des/der Abgebildeten in Druckbuchstaben 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

____________________________________ ____________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift des/der Schüler:in 

  
  
  

  

  

http://www.wk3-senftenberg.de/
http://www.wk3-senftenberg.de/
http://www.wk3-senftenberg.de/datenschutz/

